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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ständigen Ausschusses 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD
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Gesetz zur Änderung des Ministergesetzes und des Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der politischen Staatssekretäre

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD – Drucksache 17/1661 – abzulehnen.

24.3.2022

Der Berichterstatter:  Der Vorsitzende:

Andreas Deuschle   Guido Wolf

B e r i c h t

Der Ständige Ausschuss behandelt den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD – Ge-
setz zur Änderung des Ministergesetzes und des Gesetzes über die Rechtsverhält-
nisse der politischen Staatssekretäre – Drucksache 17/1661 – in seiner 9. Sitzung 
am 24. März 2022.

I. Ö f f e n t l i c h e  A n h ö r u n g

Vor der Ausschussberatung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/1661 hat der Stän-
dige Ausschuss eine öffentliche Anhörung zu diesem Gesetzentwurf in öffentlicher 
Sitzung durchgeführt. Die Namen der Redner sind deshalb im Bericht über die 
Anhörung zu dem Gesetzentwurf Drucksache 17/1661 nicht anonymisiert. 

Vorsitzender Guido Wolf teilt mit, der Ablaufplan sei den Ausschussmitgliedern 
bereits zugegangen (Anlage 1). Herr Timo Lange habe sich entschuldigt. Von allen 
Referenten lägen zudem schriftliche Stellungnahmen (Anlagen 2 bis 4) vor.

Herr Siegfried Gergs (Regionalgruppenleitung Transparency International 
Deutschland e. V., Regionalgruppe Baden-Württemberg) legt dar, der vorliegende 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD orientiere sich an der Karenzzeitregelung auf 
Bundesebene, die seit 25. Juli 2015, also seit sieben Jahren, in Kraft sei. Seit sieben 
Jahren lägen Erfahrungen mit diesem Gesetz vor, und deshalb stelle sich die Frage, 
welche Erfahrungen auf Bundesebene bisher mit diesem Gesetz gesammelt wor-
den seien und ob es vielleicht möglich sei, von diesen Erfahrungen zu profitieren.

Ausgegeben: 5.4.2022
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Die Bundesregierung habe ihre Erfahrungen am 19. November 2020 in der Ant-
wort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/24499, wie 
folgt mitgeteilt:

   Insgesamt hat die Bundesregierung bislang in zehn Fällen eine zumindest 
teilweise Untersagung oder Einschränkung der beabsichtigten nachamtli-
chen Beschäftigung angeordnet. ... Aus Sicht der Bundesregierung hat sich 
die gesetzliche Regelung in der Praxis bewährt.

Die Erfahrungen seien also deutlich positiv. Dies sei aus seiner Sicht ein sehr ge-
wichtiges Argument, auch in Baden-Württemberg eine solche Regelung einzufüh-
ren.

Seine Organisation habe zur Beurteilung von Karenzzeitregelungen vier Kriterien 
formuliert.

Das erste Kriterium sei die Dauer der Karenzzeit nur bei Interessenkonflikten. Es 
sei nicht beabsichtigt, ehemaligen Politikern zu verbieten, in den Beruf zurück-
zukehren; dies wäre im Übrigen auch gar nicht möglich, weil das Grundgesetz 
Berufsfreiheit garantiere.

Zum Zweiten gehe es um die Wahl eines beratenden Gremiums zur Beurteilung, 
ob Interessenkonflikte vorlägen oder nicht und, wenn ja, ob es einfache Interessen-
konflikte seien oder schwere.

Drittens gehe es um Kriterien für den Beschluss einer Karenzzeit durch dieses 
Gremium.

Viertens gehe es um Sanktionen bei Verstößen gegen das Gesetz.

Der vorliegende Gesetzentwurf erfülle die Kriterien zwei und drei vollständig. 
Er sei somit ein begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung. Die Abwägung 
zwischen individueller, im Grundgesetz verankerter Berufsfreiheit und der Beein-
trächtigung öffentlicher Belange infolge von Interessenkonflikten werde von seiner 
Organisation für richtig gehalten; den Vorschlag eines beratenden Gremiums halte 
sie in diesem Zusammenhang für äußerst sinnvoll.

Das erste Kriterium, die Dauer der Karenzzeit, werde nicht vollständig erfüllt. 
Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf betrage die Karenzzeit bei einfachen In-
teressenkonflikten 12 Monate und bei schweren Interessenkonflikten 18 Monate. 
Seine Organisation fordere jedoch 36 Monate. Denn schwere Interessenkonflikte 
bestünden, wenn Insiderwissen, also Amtswissen, und Kontakte nach Beendigung 
der Amtstätigkeit zum Wettbewerbsvorteil von privaten Unternehmen verwen-
det würden, die nur einem exklusiven Teil der Gesellschaft verpflichtet seien und 
nicht der Gemeinschaft. Diese besonderen Kenntnisse aus der Zeit im Amt wür-
den nicht selten für Partikularinteressen verwendet. Dies widerspreche im Prinzip 
der Gleichberechtigung aller Unternehmen und der Orientierung am Gemeinwohl. 
Die Gleichberechtigung aller Unternehmen sei ein Gedanke, der in der Diskussion 
immer ein bisschen zu kurz komme. Unternehmen, die sich ehemalige Ministerin-
nen und Minister leisten könnten, sollten nicht bevorzugt werden. Die bevorzugte 
Behandlung einiger weniger Unternehmen, die nur einem exklusiven Teil der Ge-
sellschaft verpflichtet seien, sei fragwürdig.

Aus den genannten Gründen sei es bei Interessenkonflikten erforderlich, für die 
Dauer einer bestimmten „Abkühlphase“ entsprechende Tätigkeiten des ausschei-
denden Regierungsmitglieds zu verbieten. Insiderwissen und Kontakte verlören 
mit der Zeit an Aktualität; seine Organisation halte in schweren Fällen 36 Monate, 
also drei Jahre, für angemessen. Sie beziehe sich dabei auf die Vorschriften auf 
EU-Ebene. In der EU gelte für ehemalige Mitglieder der EU-Kommission eine Ka-
renzzeit von inzwischen zwei Jahre. Für ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten 
der Europäischen Kommission seien es sogar drei Jahre. Auf diese drei Jahre in der 
EU beziehe sich seine Organisation, wenn sie drei Jahre vorschlage.

Das vierte Kriterium seiner Organisation werde überhaupt nicht erfüllt. Der Ge-
setzentwurf sehe keine Sanktion bei Verstößen gegen die Anzeigepflicht oder die 
Einhaltung einer Karenzzeit vor.
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Im Übrigen verweise er auf die sehr ausführliche schriftliche Stellungnahme 
(Anlage 2).

Abschließend erklärt er, seit dem 1. März 2021 werde beim Landtag ein Lobby-
register geführt. Das entsprechende Gesetz trage die etwas missverständliche Be-
zeichnung „Transparenzregistergesetz“. Seit Beginn des Jahres 2022 schreibe die 
Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und der Ministerien zur Erarbeitung 
von Regelungen (VwV Regelungen) auch die Hinterlassung einer exekutiven Fuß-
spur vor. Nun werde über die Einführung einer Karenzzeitregelung gesprochen.

Daneben müsse jedoch auch noch das Verhalten von Abgeordneten geregelt wer-
den. Baden-Württemberg sei neben Mecklenburg-Vorpommern immer noch das 
einzige Flächenland, in dem Abgeordnete zwar ihre Nebentätigkeit, nicht jedoch 
ihre Nebeneinkünfte offenlegen müssten. In Anbetracht der Erfahrungen vor allem 
im Zusammenhang mit Lobbyarbeit von Abgeordneten und Provisionsgeschäften, 
wobei er vor allem an Maskengeschäfte denke, sei auch in Baden-Württemberg 
dringend eine Regelung notwendig.

Mit einem Paket aus diesen vier Themen könne das Vertrauen in die Integrität der 
Regierung und des Landtags von Baden-Württemberg gestärkt werden.

Vorsitzender Guido Wolf bedankt sich für den Bericht und teilt mit, nach dem 
Ablaufplan käme nun Herr Timo Lange, Campaigner bei LobbyControl – Initiati-
ve für Transparenz und Demokratie e. V., an die Reihe, der sich jedoch entschul-
digt habe. Er verweise auf zwei von ihm vorgelegte schriftliche Stellungnahmen  
(Anlage 3).

Herr Dr. Bernd Grzeszick (Professor an der Universität Heidelberg) führt aus, zum 
vorliegenden Gesetzentwurf habe auch er bereits eine schriftliche Stellungnahme 
abgegeben (Anlage 4). Dieser sei zu entnehmen, dass er den vorliegenden Gesetz-
entwurf für verfassungsgemäß halte.

Weiter legt er dar, das Grundkonzept des Gesetzentwurfs sei klar und bewährt, und 
zwar vor allem deswegen, weil er sich sehr an der Regelung des Bundes orientiere 
und auch den Regelungen entspreche, die mittlerweile in vielen anderen Ländern 
gälten. Es könne konstatiert werden, und dies sollte auch getan werden, dass sich 
diese Regelungen so, wie sie seien, nach seiner Einschätzung tatsächlich in der 
Praxis bewährt hätten.

Rechtliche Bedenken könnten mit Blick auf die Berufsfreiheit bestehen; das Ge-
setz schränke natürlich insbesondere die Aufnahme von Tätigkeiten ein, die auch 
als Berufsfreiheit im Sinne von Artikel 12 anzusehen seien. Eingriffe in die Berufs-
freiheit könnten gerechtfertigt werden.

Unabhängig davon, in welcher Stufe nach der Drei-Stufen-Lehre das eingeordnet 
werde, ergebe sich, dass der vorliegende Gesetzentwurf nach seiner Ansicht tat-
sächlich gerechtfertigt sei. Das Ziel sei so, wie es formuliert worden sei, legitim, 
und mildere Mittel seien vermutlich auch nicht recht durchgreifend. Es könnte 
zwar überlegt werden, ob ein reines Kontakt- und Verhandlungsverbot gegenüber 
ehemaligen Kollegen genügen würde, doch damit wäre nur ein Teilbereich ab-
gedeckt. Ferner könnte darüber nachgedacht werden, ob eine freiwillige Selbst-
verpflichtung sinnvoll wäre, doch eine freiwillige Selbstverpflichtung würde nicht 
gleich wirksam. Deshalb handle es sich zwar um mildere, jedoch nicht gleich wirk-
same Mittel.

Hinsichtlich der Angemessenheit sei abzuwägen zwischen den vom Gesetzgeber 
verfolgten Zielen und der Eingriffsintensität. Hier spiele dann eine Rolle, dass in 
den Regelbeispielen versucht worden sei, einzelne Gründe, einschlägige Sachver-
halte und Konstellationen zu beschreiben, die tatsächlich nicht nur zu einer Anzei-
gepflicht, sondern auch zu einer Beschränkung der Tätigkeit führen könnten. Zum 
Zweiten sei abgestuft worden, dass die zeitliche Beschränkung grundsätzlich nicht 
mehr als 12 Monate betragen solle und ausnahmsweise 18 Monate betragen könne.

Weil immer wieder darüber diskutiert worden sei, diskutiert werde und auch in der 
laufenden Sitzung angeregt worden sei, diese Zeit eventuell zu verlängern, führt 
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er aus, dazu habe er sich in seiner schriftlichen Stellungnahme nicht ausführlich 
geäußert, und zwar aus einem rechtlichen Grund. Wenn die Erkenntnis zugrunde 
gelegt werde, dass die Regelungen, wie sie sich auf der Bundesebene darstellten, 
sich bewährt hätten, also 12 bis 18 Monate, dann beinhalte dies zugleich, dass das 
Regelungsziel nach Ansicht des Bundesgesetzgebers für sein Gesetz hinreichend 
effektiv erreicht worden sei. Dafür, dass die Situation im Land Baden-Württem-
berg prinzipiell anders sein sollte, könne er keine Anhaltspunkte erkennen; deswe-
gen spreche sehr viel dafür, dass diese Abwägungen auch auf Baden-Württemberg 
zuträfen, dass letztlich auch das gestaffelte Verbot, bis zu 18 Monate spezifische 
Tätigkeiten zu untersagen, hinreichend sei, letztlich das Ziel zu verfolgen.

Umgekehrt habe dies natürlich zur Konsequenz, dass wenn deutlich über diesen 
Zeitrahmen hinausgegangen werde, Grundrechtseingriffe intensiviert würden, die 
dann nicht unbedingt gerechtfertigt seien, weil eine kürzere Eingriffszeit letztlich 
genüge, das Regelungsziel zu erreichen. Dann würde man sich im föderalen Ver-
gleich zumindest für Deutschland angreifbar machen.

Hinzu komme, dass, wie er schriftlich ausgeführt habe, die Regelungen im Be-
amtenrecht anders ausgestaltet seien. Diese sähen längere Fristen vor. Allerdings 
sei die Sachlage wohl nicht vergleichbar. Denn wenn auf der einen Seite jemand 
im Beamtenrecht lebenslang Beamter sei und am Ende seiner Tätigkeit den engen 
Beschränkungen unterliege und auf der anderen Seite ein führender Politiker, der 
seine Stellung nur auf Zeit innehabe und bei den die Kenntnisse aus dieser Zeit 
auch schneller wieder abkühlen könnten, einer anderen Tätigkeit nachgingen, gebe 
es zwischen beiden erhebliche Unterschiede. Auch die sachliche Reichweite der 
Vorschriften sei anders. Das Gesetz setze breiter an, und zwar über die berufliche 
Tätigkeit hinaus und nehme auch ehrenamtliche Tätigkeiten in den Blick. Letztlich 
lägen keine vergleichbaren Sachverhalte vor, um den Blick auf Berufsfreiheit und 
Gleichheitserwägungen zu rechtfertigen.

Vergleichbares gelte auch auf die Ebene der Europäischen Union bezogen. Auch 
da sei der Anwendungsbereich der Regelung tatsächlich ein Stück weit anders, 
und dann müsse zur Kenntnis genommen werden, dass die geforderte 3-Jahres-
Frist nur für den Präsidenten der Kommission bestehe. Damit sei eine Reichweite 
verbunden, die bei allem Respekt vor den Regierungsmitgliedern im Land Baden-
Württemberg anders strukturiert und anders ausgestaltet sei und bei der mögliche 
Gefährdungen etwas näher liegen könnten, weshalb da ein sachlicher Unterschied 
vorliege.

Wie eine andere Ebene, vor allem eine andere internationale Ebene, dies rege-
le, sei für den Landesgesetzgeber unerheblich, weil der Landesgesetzgeber völlig 
autonom agieren könne. Der Landesgesetzgeber sei rechtlich frei und habe Un-
terscheidungsgründe, weshalb am Vorhaben einer zeitlich gestaffelten Regelung 
festgehalten werden könne.

Zum Aspekt Bestimmtheit legt er weiter dar, die Regelungen wiesen einen mitt-
leren Grad an Bestimmtheit auf. Beispielsweise sei die Regelung in § 6b etwas 
pauschaler geraten. Dies sei jedoch auch der Materie geschuldet; denn es müssten 
natürlich die ganzen Tätigkeiten in den Blick genommen werden, bei denen mög-
licherweise nachamtliche Konflikte auftreten könnten. Es werde dem Gesetzgeber 
schwerfallen, hier präzise eingrenzend voranzugehen; er laufe dann Gefahr, den 
Zweck des Gesetzes nicht erreichen zu können.

Die Rechtsprechung habe anerkannt, dass in solchen Konstellationen, bei denen 
vielgestaltige und sich rasch ändernde Sachverhalte erfasst werden müssten, dem 
Gesetzgeber ein relativ großer Spielraum zugestanden werde, die Regelungen also 
nicht übermäßig bestimmt sein müssten. Ein mittleres Bestimmtheitsniveau genü-
ge, und das sei mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreicht worden.

Wenn dies nicht genügte, könnte auch noch auf die Gesetzesbegründung zurück-
gegriffen werden. Wenn all dies zusammengenommen werde, lägen hinreichende 
Anhaltspunkte dafür vor, dass dieser Gesetzentwurf hinreichend bestimmt sei.

Hinsichtlich der Frage der Sanktionen, die erwogen werden könnten, habe er sich 
etwas kürzer gefasst, sodass er in der laufenden Sitzung näher darauf eingehen 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 2204

5

wolle. Der Gesetzentwurf sehe zwar eine Verbotsnorm vor, jedoch kein weiteres, 
eigenständiges Sanktionskriterium. Dies komme zunächst seltsam vor, weil übli-
cherweise jede Rechtsnorm mit weiteren Sanktionen jenseits des Rechtswidrig-
keitskriteriums bewehrt sei.

Wenn ein ehemaliges Regierungsmitglied notifizieren würde, die Tätigkeit verbo-
ten bekommen würde, sie jedoch dennoch ausüben würde, wäre dieses ehemalige 
Regierungsmitglied in der politischen und wirtschaftlichen Öffentlichkeit komplett 
„verbrannt“. Er wäre somit nicht nur politisch außen vor, womit er als ehemaliges 
Regierungsmitglied vielleicht leben könne, wäre aber für potenzielle Arbeitgeber 
völlig uninteressant. Denn mit dieser Person könne niemand mehr etwas anfangen. 
Insoweit sei der vorliegende Gesetzentwurf durch die Wahrnehmungswirklichkeit 
in der Öffentlichkeit ein großes Stück weit selbst sanktionierend.

Auf Bundesebene habe es bisher zehn Fälle gegeben, in denen vor allem ein parti-
elles Verbot sanktioniert worden sei. Auch da habe es letztlich keine Verfolgungs-
probleme gegeben. Deshalb leuchte ihm nicht ein, warum das im Land Baden-
Württemberg anders sein sollte. Deshalb sei der vorliegende Gesetzentwurf aus 
seiner Sicht hinreichend bestimmt formuliert.

Im Ergebnis sei der vorliegende Gesetzentwurf ein angemessenes Gesetz, das die 
legitimen Interessen angemessen reflektiere, auch nicht über das Ziel hinausschie-
ße und deswegen auch nicht die Gefahr mit sich bringe, übermäßig zu diskredi-
tieren. Deshalb sehe er keine verfassungsrechtlichen Bedenken und glaube auch, 
dass das Vorhaben durchaus politisch eigentlich gut vertretbar sei und gut in die 
politische Landschaft passe.

Vorsitzender Guido Wolf bedankt sich für die Vorträge.

Abg. Arnulf Freiherr von Eyb CDU äußert, ihn interessiere, wie eine Sanktion 
aussehen könnte und wie sie im Zweifel vollstreckt werden könnte.

Ferner wolle er wissen, was mit der Beeinträchtigung des Vertrauens der Allge-
meinheit letztendlich gemeint sei, wie dies so präzisiert werden könne, dass un-
streitig sei, wann eine Beeinträchtigung eingetreten sei, und ob eine solche Ent-
scheidung letztlich dem genannten Gremium überlassen werde mit der Folge, dass 
das Ergebnis letztlich wie ein Urteil zu verstehen sei, also zu akzeptieren sei.

In diesem Zusammenhang wolle er auch wissen, was eine betroffene Person, die zu 
einer anderen Auffassung komme, im Zweifel tun könne.

Abg. Jonas Weber SPD merkt an, Herr Gergs habe den Abgeordneten seiner Frak-
tion aus dem Herzen gesprochen. Weil auch den Abgeordneten seiner Fraktion das 
Thema Offenlegung außerordentlich wichtig sei, bitte er um weitere Ausführungen 
zu diesem Thema. Im Übrigen freue er sich darüber, dass aus verfassungsrechtli-
cher Sicht bestätigt worden sei, dass die SPD-Fraktion einen guten Gesetzentwurf 
vorgelegt habe, und bedanke sich an dieser Stelle.

Abschließend merkt er an, als ehemaliger Student freue er sich über die Bestäti-
gung, dass die SPD-Fraktion einen guten Gesetzentwurf vorgelegt habe, und be-
danke sich an dieser Stelle. Er wolle damit zum Ausdruck bringen, dass die Uni-
versität Heidelberg offensichtlich ganz manierliche Studierende hervorbringe.

Abg. Dr. Boris Weirauch SPD führt aus, ihn interessiere, wie Herr Gergs die Aus-
sage von Herrn Prof. Dr. Grzeszick bewerte, dass die EU-Kommissionspräsidentin 
analog zu einem „einfachen“ Regierungsmitglied auf Minister- oder Staatssekre-
tärsebene in Baden-Württemberg gestellt werde. Denn für diese gälten die gleichen 
Regelungen.

In diesem Zusammenhang erkundigt er sich bei den Sachverständigen danach, ob 
ihnen bekannt sei, dass es in der Regelungsgebung auf EU-Ebene ein entsprechen-
des Sanktionsregime gebe und ob die Sanktionsregelung in Thüringen schon ein-
mal gegriffen habe oder nach wie vor lediglich angedroht geblieben sei. Er wäre an 
Informationen über die Erfahrungen mit dieser Regelung interessiert.
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Abg. Nico Weinmann FDP/DVP bringt vor, beide Referenten hätten den vorliegen-
den Gesetzentwurf gelobt und auf dessen Verfassungskonformität hingewiesen. 
Sie teilten insoweit auch die Einschätzung der Abgeordneten seiner Fraktion. Ihn 
interessiere, welche Verbesserungsmöglichkeiten die Referenten sehen würden, 
wenn sie sich kritisch mit dem Gesetzentwurf befassen sollten, also mit dem Ziel, 
den Gesetzentwurf für die Fraktionen insgesamt zustimmungsfähig zu machen, das 
„Haar in der Suppe“ suchen müssten.

Herr Siegfried Gergs legt dar, hinsichtlich des Umgangs mit Verstößen gebe es, wie 
es schon angeklungen sei, in Thüringen eine vorbildliche Regelung. In der von ihm 
vorgelegten schriftlichen Stellungnahme (Anlage 2) heiße es dazu:

   Vorbildfunktion hat diesbezüglich § 5e Thüringer Ministergesetz. Danach 
kann bei einem Verstoß gegen die Anzeigepflicht ein Ordnungsgeld von 1 000 
Euro bis zu 10 000 Euro verhängt werden. Für einen Verstoß gegen das Ver-
bot der vorzeitigen Tätigkeitsaufnahme kann ein Ordnungsgeld von 10 000 
Euro bis zur Hälfte eines Bruttojahresgehalts der vorzeitig aufgenommenen 
Tätigkeit verhängt werden.

Welche Erfahrungen in Thüringen damit gemacht worden seien, habe er noch nicht 
recherchiert, sodass er sich dazu nicht äußern könne.

Weiter führt er aus, in Bezug auf Lobbytätigkeiten habe es einige Skandale gege-
ben. Er erinnere in diesem Zusammenhang insbesondere an die Provisionsgeschäf-
te in Bezug auf Atemschutzmasken. Bayern habe darauf relativ zügig reagiert, und 
er wünsche sich, dass in Baden-Württemberg dem Vorbild von Bayern, denen kein 
besonders revolutionäres Vorgehen nachgesagt werden könne, gefolgt werde.

Herr Dr. Bernd Grzeszick legt dar, rechtlich sei es so, dass das Gremium rein be-
ratende Funktionen habe. Das, was es sage, habe somit keine rechtliche Bindungs-
wirkung. Die Stellungnahme des Gremiums solle später zusammen mit der Ent-
scheidung veröffentlicht werden, um Transparenz hinsichtlich der Entscheidung 
herzustellen. Damit sei eine gewisse politische Gravitation verbunden. Wenn sich 
das Gremium eindeutig in eine Richtung festlege und letztlich anders entschieden 
werde, werde dies dazu führen, dass es notwendig sei, sich den Fragen zu stellen. 
Das könne entweder zu Lasten der Entscheidung oder zu Lasten des Gremiums 
gehen. Seit dem Bestehen des Modells, also seit fünf Jahren, habe dies gut funk-
tioniert.

Auch mit einer partiellen Differenz könnte ganz gut umgegangen werden; in der 
Praxis würde dann wahrscheinlich gefolgert, dass die Gründe, weshalb letztlich 
anders entschieden werde, dementsprechend umfangreich dokumentiert und nie-
dergelegt würden. Dies sei auch keine Peinlichkeit; denn wenn, weil die Materie 
umfassend abgedeckt werden müsse, mit unbestimmten Tatbestandsmerkmalen 
gearbeitet werden müsse, könne es durchaus zu unterschiedlichen Meinungen 
kommen. Es gebe einen relativ großen Einschätzungsspielraum, und letztlich kom-
me es auf die Begründung an, die in der Öffentlichkeit überzeugen könne oder 
nicht überzeuge.

Rechtlich könne frei entschieden werden; das Gremium habe nur eine beratende 
Funktion.

Wenn die betroffene Person damit nicht zufrieden sei, könne sie dagegen ganz 
normal mit Rechtsschutz vorgehen. Die Untersagung ihr gegenüber sei ein Verwal-
tungsakt, und diesen könne sie vor den Verwaltungsgerichten angreifen. In diesem 
Fall griffen die Instrumente des Verwaltungsrechts ohne prinzipielle Besonderhei-
ten.

Am Gesetzentwurf selbst könne, auch wenn er hinsichtlich der Bestimmtheit et-
was länger nachgedacht habe, aus seiner Sicht nicht unbedingt etwas verbessert 
werden. Allerdings könnte zu überlegen sein, ob unterhalb der Gesetzesschwelle 
vielleicht an einer Konkretisierung gearbeitet werden sollte, dass das Gremium 
sich selbst eine Art interne Richtlinie oder eine interne Verwaltungsvorschrift, wie 
auch immer diese genannt werden könne, gebe, in der versucht werde, typische 
Konstellationen herauszuarbeiten, bei denen davon ausgegangen werde, dass im 
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Regelfall ein Verbotsgrund greife oder nicht greife und dass im Regelfall 12 oder 
18 Monate als Verbotsdauer herauskommen sollten. Dies strukturiere die eigene 
Tätigkeit und sei gerade beim Umgang mit unbestimmten Rechtsnormen gang und 
gäbe. Er erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass beispielsweise im Steu-
errecht mit ganz vielen untergesetzlichen Regelungen gearbeitet werde, um die 
Spielräume zu füllen.

Eine solche interne Regelung habe zudem den Charme, dass sie keine volle recht-
liche Bindungswirkung entfalte, wenn sie so formuliert werde, dass das Verbot im 
Regelfall greife. Somit stehe es rechtlich frei, mit Blick auf Artikel 3 den Einzelfall 
anders zu entscheiden, wenn hinreichende Gründe vorlägen.

Er würde nicht empfehlen, dies auf Gesetzesebene zu verankern; denn dadurch 
würde nur die Norm aufgebläht. Im Übrigen bestünde dann die Gefahr, dass ent-
weder weitere Unsicherheiten erzeugt würden oder dass es Randfälle, die als auf-
griffswürdig erschienen, gebe, die letztlich doch noch aufgegriffen werden dürften, 
weil es dann eine zu enge Beschränkung gäbe. Aus seiner Sicht seien die Normen 
zu Recht so offen formuliert, wie sie dies an dieser Stelle seien.

Die Anmerkung des Abg. Jonas Weber SPD, dass Heidelberg auch bei den Studie-
renden vom Output her eine gewisse Präsenz erreiche, erfreue ihn.

Weiter führt er aus, auf europäischer Ebene sei zunächst mit deutlich kürzeren Fris-
ten angefangen worden. Als der Kodex eingeführt worden sei, habe der Zeitraum 
ein Jahr betragen. Es müsse konstatiert werden, dass die Akzeptanz des Kodex und 
auch die Befolgung des Kodex am Anfang auf europäischer Ebene bei der Kom-
mission etwas brüchig gewesen seien. Darüber, warum das so gewesen sei, könne 
lange spekuliert werden. Vermutlich spiele auch eine Rolle, dass natürlich niemand 
in Europa die Kommission wähle, weder direkt noch indirekt, sodass die politische 
Sanktionswirkung der Nichtbefolgung nicht unmittelbar auf die Parteien oder Per-
sonen durchschlage, wie es in Deutschland der Fall wäre. Vielleicht sei dies der 
Grund gewesen, dass die Compliance zumindest zu Beginn brüchig gewesen sei.

Dies habe sich jedoch deutlich gebessert, und zwar schon als schrittweise die Rege-
lungen zur Sperre angehoben worden seien, bis letztlich drei Jahre erreicht worden 
seien. Als Zwischenschritt seien es zwei Jahre gewesen, was schon gut funktioniert 
gehabt habe, doch dann sei die politische Entscheidung gefallen, auf drei Jahre 
zu gehen. Notwendig, um die Befolgung sicherzustellen, sei dies an dieser Stelle 
jedoch tatsächlich nicht gewesen; es hätte auch bei zwei Jahren bleiben können.

Hinsichtlich Thüringen, wo mit einem Ordnungsgeld gearbeitet werde, lägen auch 
ihm keine Kenntnisse darüber vor, wie das in der Praxis funktioniere und ob über-
haupt schon einmal ein Ordnungsgeld verhängt worden sei. Diese Norm scheine 
also auch in der Praxis möglicherweise so gut zu funktionieren, dass an dieser 
Stelle nicht mit Ordnungsgeldern agiert werde.

Unter Bezugnahme auf die Frage des Abg. Nico Weinmann FDP/DVP merkt er 
an, der Gesetzentwurf könne und solle tatsächlich so bleiben, wie er sei. Überlegt 
werden sollte jedoch für die Anwendung in der Praxis auch mit Blick auf das Gre-
mium, vielleicht eine interne Richtlinie oder einen internen Katalog zu erstellen, 
wodurch die Arbeit wegen der Konkretisierung erleichtert werde. Ein solcher Ka-
talog sollte jedoch nicht zu eng gefasst werden; denn die Fälle, die möglicherweise 
in der Praxis auftreten könnten, seien extrem unterschiedlich und vielgestaltig.

Im Übrigen seien es nicht immer nur Fälle, bei denen das große Geld locke; viel-
mehr erstrecke sich der Geltungsbereich des Gesetzes auch auf den sogenannten 
ehrenamtlichen Sektor. Auch dort könne es zu Kollisionen kommen. Auch jemand, 
der sich altruistisch engagiere, könne befangen sein und sollte sich zurückhalten. 
Deshalb sollte das Korsett nicht zu eng sein, sondern sollte Spielräume offen las-
sen.

Abg. Dr. Boris Weirauch SPD merkt an, zum Vergleich mit der EU-Ebene, also 
zur Kommissionpräsidentin bzw. zum Kommissionpräsidenten, hätte er gern auch 
eine Aussage vonseiten des Herrn Gergs. Ihm gehe es um die Frist von drei Jahren. 
Denn ein baden-württembergisches Regierungsmitglied im Range eines Ministers 
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oder eines Staatssekretärs sei nur bedingt vergleichbar, sowohl was die Struktur als 
auch die Zuständigkeit angehe. Ihn interessiere, ob Herr Gergs in Bezug auf die 
Dauer der Karenzzeit eine Vergleichbarkeit zwischen der Europäischen Kommis-
sion und einem Landeskabinett sehe. 

Abg. Anton Baron AfD bringt vor, ihn interessiere, wie vorgegangen werde, wenn 
ein ehemaliger Minister eine Tätigkeit einfach nicht anmelde. Er werfe die Frage 
auf, ob es sinnvoll wäre, für einen solchen Fall ein Ordnungsgeld oder Sonstiges 
vorzusehen, um zu vermeiden, dass eine Missachtung der Anmeldepflicht nicht 
strafbar sei.

Abg. Arnulf Freiherr von Eyb CDU merkt an, er sei weniger daran interessiert ge-
wesen, zu erfahren, wie in anderen Bundesländern hinsichtlich Sanktionen verfah-
ren werde. Vielmehr interessiere ihn nach wie vor, welche Sanktionen Herr Gergs 
für sinnvoll erachten würde.

Herr Siegfried Gergs erklärt, er sei kein Jurist, sondern freier Architekt und sei 
ehrenamtlich bei Transparency International tätig. Deshalb könne er nicht so de-
tailliert wie erbeten antworten. Seine Organisation habe sich auf Mecklenburg-
Vorpommern verlassen und einfach einmal als Beispiel zitiert, wie vorgegangen 
werden könnte. Er könne jedoch nicht sagen, dass er persönlich hundertprozentig 
dahinterstehen würde. Dies mache er nicht; denn dann würde er sich zu weit aus 
dem Fenster lehnen.

Dies gelte auch für den Vergleich mit der Europäischen Kommission. Seiner Orga-
nisation sei wichtig gewesen, einfach einmal eine Diskussion anzustoßen.

Herr Dr. Bernd Grzeszick legt dar, der Gesetzgeber habe relativ viel Spielraum bei 
der Frage, was er alles als Ordnungswidrigkeit einstufe und welche Ordnungswid-
rigkeitsgelder angeordnet würden. Dies sei zwar auch als Grundrechtseingriff zu 
messen und einzugrenzen, aber da sei die Rechtsprechung in der Sache tatsächlich 
ein Stück weit großzügig.

Wie er angedeutet habe, könne eine Einstufung als Ordnungswidrigkeit vorgenom-
men werden. Er glaube jedoch nicht, dass dies geboten wäre; denn so, wie es auf 
Landes- und Bundesebene funktioniere, sei ein Fehlverhalten bereits derzeit dop-
pelt sanktioniert.

Zum einen sei die Person, die dies tue, eine Person, die ihre politischen Mitver-
antwortungsträger, konkret die, die der gleichen Partei angehörten, tatsächlich in 
Verruf bringe und Gefahr laufe, mit deutlichen Worten darauf angesprochen zu 
werden. Für politische Verantwortungsträger hätte ein solches Fehlverhalten somit 
durchaus Konsequenzen.

Ein solches Fehlverhalten habe jedoch auch Konsequenzen in Bezug auf den Ar-
beitgeber, unabhängig davon, ob er ökonomisch oder altruistisch orientiert sei. Der 
Arbeitgeber werde die Person, die eine Anzeige unterlassen habe und keine Ge-
nehmigung eingeholt habe, nicht mehr sinnvoll einsetzen können; denn eine solche 
Person hätte deswegen zu Recht ein Stück weit den Ruf eines Aussätzigen. Des-
halb glaube er nicht, dass ein Ordnungsgeld, auch wenn so vorgegangen werden 
könne, an dieser Stelle einen echten Sanktionsvorteil bringen würde.

Zudem könnte, auch wenn er einräume, dies noch nicht vollständig durchdacht 
gehabt zu haben, eine andere Sanktion oder eine andere Rechtsfolge, je nachdem, 
wie es verstanden werde, greifen. Denn das Verbot der Aufnahme der Berufstätig-
keit sei relativ strikt gesehen eine echte Verbotsnorm. Wenn es jedoch eine Ver-
botsnorm sei, handle es sich um eine, die auch im Zivilrecht eine Verbotsnorm sei, 
also als gesetzliche Vorschrift zu interpretieren sei, die auch das Handeln und die 
entsprechenden Verträge betreffe. Dies würde bedeuten, der entsprechende Vertrag 
sei wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nach § 134 BGB nichtig, sprich 
der Arbeitgeber sei nicht gebunden und müsse auch keinen Lohn dafür zahlen. 
Die Person, die ohne Anzeige und Genehmigung einer solchen Tätigkeit nachgehe, 
setze sich also der Gefahr aus, dass unter Verweis auf § 134 BGB die Bezahlung 
verweigert werde.
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Entsprechende Fälle seien noch nicht vorgekommen, sodass es darüber auch noch 
keinerlei Nachweise gebe, doch die beschriebene Folge liege nah auf der Hand, 
weil die Norm genau diese Tätigkeit verbieten solle. Deshalb handle es sich sehr 
wahrscheinlich um eine Verbotsnorm im Sinne von § 134 BGB. Deshalb ergebe 
sich an dieser Stelle eine weitere Sanktion.

Im Ergebnis vertrete er mit Verweis auf die Bundesebene die Auffassung, dass es 
in einem System, in dem die politische Verantwortung relativ offen und transparent 
hergestellt werde, keiner weiter gehenden Absicherung bedürfe, und wenn, wovon 
er nicht ausgehe, es einer solchen weiteren Absicherung bedürfte, gäbe es noch viel 
größere Probleme. Darüber müsse jedoch nicht weiter nachgedacht werden; denn 
insoweit funktioniere die politische Kultur in Deutschland zum Glück noch relativ 
gut, wozu das neue System ein Stück weit beitrage.

Vorsitzender Guido Wolf stellt fest, es gebe keine weiteren Wortmeldungen, und 
bedankt sich bei Herrn Gergs und Herrn Dr. Grzeszick herzlich für ihre Teilnahme 
und wünscht Herrn Timo Lange gute Besserung.

  (Beifall)

II. G e s e t z e s b e r a t u n g 

Im Anschluss an die öffentliche Anhörung hat der Ständige Ausschuss den Gesetz-
entwurf der Fraktion der SPD – Gesetz zur Änderung des Ministergesetzes und des 
Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der politischen Staatssekretäre – Drucksache 
17/1661, in nicht öffentlicher Sitzung beraten.

A l l g e m e i n e  A u s s p r a c h e

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE legt dar, der vorgelegte Gesetzentwurf 
sei bekannt. Darüber seien auch bereits sehr viele Diskussionen geführt worden. 
Auch den Initiatoren dieses Gesetzentwurfs sei jedoch bekannt, dass vonseiten 
der Regierungsfraktionen bzw. vonseiten der Landesregierung ein Gesetzentwurf 
vorbereitet werde, um der entsprechenden Vereinbarung im Koalitionsvertrag 
Rechnung zu tragen. Dieser Entwurf stehe gewissermaßen in den Startlöchern. Er 
werde also kommen. Er hielte es nicht für sinnvoll, in relativ kurzem Zeitabstand 
davor über den vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion der SPD abzustimmen. 
Bei einer Abstimmung würden die Abgeordneten seiner Fraktion dagegen stim-
men. Möglicherweise schon vor Ostern, zumindest jedoch sehr zeitnah werde ein 
Gesetzentwurf vonseiten der Regierungsfraktionen bzw. der Landesregierung zur 
Diskussion gestellt. 

Er appelliere daher an die Abgeordneten der SPD-Fraktion, ihren Gesetzentwurf 
zurückzustellen. Die Regierungsfraktionen kämen auf sie zu, sobald regierungs-
fraktionsseitig alle Details geklärt seien. Er bitte jedoch um Verständnis dafür, dass 
es nicht möglich sei, den Gesetzentwurf vom Bund 1 : 1 auf die Landesebene zu 
übernehmen. Die Prüfung, inwiefern eine Übernahme möglich sei, sei derzeit in 
den letzten Zügen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bringt vor, sein Vorredner, der seit zwei 
Jahren versuche, einen Gesetzentwurf vonseiten Grün-Schwarz anzukündigen, 
könne ihm fast leidtun. Denn dieser Gesetzentwurf habe noch immer nicht das 
Licht der Welt erblickt, sodass eine Verabschiedung des Gesetzes noch vor Ostern 
praktisch ausgeschlossen sei. Die Abgeordneten seiner Fraktion seien nicht bereit, 
noch länger zu warten.

Aus Sicht der Abgeordneten seiner Fraktion habe die Anhörung zum vorliegenden 
Gesetzentwurf seiner Fraktion klar ergeben, dass er absolut geeignet sei, das Ziel 
von mehr Transparenz und mehr Vertrauen in die handelnden Personen auf Re-
gierungsebene beim Wechsel von der Politik in die Wirtschaft zu erreichen. Die 
Sachverständigen hätten auch eindeutig belegt, dass der vorliegende Gesetzent-
wurf verfassungsgemäß sei.
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Dankenswerterweise habe ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP nachge-
fragt, ob die Experten an dieser Stelle noch Nachbesserungsbedarf sähen, und dies 
sei verneint worden.

Derzeit seien somit überhaupt keine Gründe ersichtlich, am vorliegenden Gesetz-
entwurf etwas zu verändern. Er empfehle den Abgeordneten der Regierungsfrak-
tionen, ihm einfach zuzustimmen; denn dann ersparten sie sich auch viel Arbeit. 
Er könne nichts erkennen, was die Abgeordneten seiner Fraktion dazu bewegen 
könnte, die parlamentarische Beratung dieses Gesetzentwurfs zurückzustellen; 
die Abgeordneten seiner Fraktion beabsichtigten vielmehr, die parlamentarische 
Behandlung des vorliegenden Gesetzentwurfs einschließlich Abstimmung in der 
Zweiten Beratung ohne Verzögerung fortzusetzen. Denn Grün-Schwarz habe mehr 
als zwei Jahre Zeit gehabt, sich um das zugrunde liegende Thema zu kümmern, 
sei jedoch nicht tätig geworden. Ein Passus im Koalitionsvertrag könne ein Gesetz 
nicht ersetzen. Er werbe um Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf.

Eine Abgeordnete der Fraktion der FDP/DVP führt aus, auch die Abgeordneten 
ihrer Fraktion hätten kein Sachargument gehört, das dafür sprechen würde, gegen 
den vorliegenden Gesetzentwurf zu stimmen. Wenn noch entsprechende Argumen-
te nachgeliefert würden, würde sie sie gern in Erwägung ziehen. Stand jetzt sei sie 
jedoch der Überzeugung, dass es richtig sei, ein solches Gesetz zu erlassen. Die 
Sachverständigen hätten dies ausdrücklich bestätigt. Sie signalisiere daher für ihre 
Fraktion Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD äußert, die Bedenken der Abgeordneten 
seiner Fraktion in Bezug auf den vorliegenden Gesetzentwurf seien soeben aus-
geräumt worden. Die vorgetragenen Argumente seien ausreichend gewesen, um 
den vorliegenden Gesetzentwurf mittragen zu können. Deshalb signalisiere auch 
er Zustimmung seiner Fraktion zum vorliegenden Gesetzentwurf.

A b s t i m m u n g

   Der Ausschuss beschließt mehrheitlich, dem Plenum zu empfehlen, den Ge-
setzentwurf abzulehnen.

1.4.2022

Deuschle
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